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RS OGH 1957/10/15 4Ob83/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1957

Norm

ArbGerG §1 ID

KO §111

Rechtssatz

Klage des Masseverwalters auf Feststellung, daß ein Abfertigungsanspruch eines Angestellten eine Konkursforderung

und keine Masseforderung ist, gehören nicht vor die Arbeitsgerichte sondern vor die Konkursgerichte.

Entscheidungstexte

4 Ob 83/55
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